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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1972

Norm

ZPO §228 A1

ZPO §411 Ab

Rechtssatz

Jedes Leistungsurteil ist implicite ein Feststellungsurteil; es enthält zwei Bestandteile, nämlich die Feststellung des

Anspruches des Klägers und den Leistungsbefehl an den Beklagten (SZ 26/99).

Entscheidungstexte

1 Ob 66/72

Entscheidungstext OGH 19.04.1972 1 Ob 66/72

Veröff: JBl 1974,525

6 Ob 604/84

Entscheidungstext OGH 27.11.1986 6 Ob 604/84

Vgl auch; Beisatz: Der einer Leistungsklage innewohnende Feststellungscharakter erstreckt sich nur auf den

Anspruchsteil, der Gegenstand des Leistungsbegehrens ist, wirkt aber nicht über diesen hinaus. (T1)
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